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Die im schwarz-roten Koalitionsvertrag festgelegte Min-
destlohnhöhe ist zu gering, um nach erwerbslebenslanger 
Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung eine Rente in Höhe des Existenzminimums zu errei-
chen. Zudem wird es im politischen Umsetzungsprozess 
vermutlich eine Reihe von Ausnahmeregelungen geben.  

Die alleine dem Grunde nach bestehende Versicherungs-
pflicht abhängig Beschäftigter reicht somit nach wie vor 
nicht aus und bedarf dringend einer Ergänzung auch der 
Höhe nach. Es muss der Grundsatz gelten, dass bei Zu-
grundelegung einer standardisierten, erwerbslebenslan-
gen Vollzeitbeschäftigung jede versicherte Arbeitsstunde 
für sich genommen einen adäquaten Vorsorgebeitrag zur 
Existenzabsicherung im Alter leistet – adäquat bedeutet 
konkret: Mindestens entsprechend dem erforderlichen 
Entgeltpunkte-Anteil einer Arbeitsstunde an der zur Exis-
tenzsicherung notwendigen Entgeltpunkte-Summe. 

So, wie der (Stunden-) Lohn bei typisierender Betrachtung 
und vollzeitnaher Beschäftigung ausreichend hoch sein 
muss, um Alleinstehenden eine Lebensführung unabhän-
gig von staatlichen Fürsorgeleistungen zu ermöglichen, so 
muss die Summe der nach dem Lohn bemessenen Ren-
tenanwartschaften nach 45 Beitragsjahren ausreichend 
hoch sein, um – ebenfalls bei typisierender Betrachtung – 
eine Rente oberhalb des Existenzminimums zu gewähr-
leisten. Wo der Lohn die erforderliche Höhe nicht erreicht, 
muss daher bei abhängiger Beschäftigung zwingend eine 
Mindestbemessungsgrundlage für Rentenbeiträge zum 
Zuge kommen, die dies rechnerisch gewährleisten kann. 

1. Mindestlohn und Existenzminimum 

In ihrem Koalitionsvertrag1 haben sich CDU, CSU und 
SPD darauf festgelegt, zum 1. Januar 2015 bzw. 2017 ei-
nen flächendeckenden einheitlichen Mindestlohn von 8,50 
Euro brutto je Zeitstunde für das ganze Bundesgebiet ge-
setzlich einzuführen. »Die Höhe des allgemein verbindli-
chen Mindestlohns wird in regelmäßigen Abständen – 
erstmals zum 10. Juni 2017 mit Wirkung zum 1. Januar 
2018 – von einer Kommission der Tarifpartner überprüft, 
gegebenenfalls angepasst und anschließend über eine 
Rechtsverordnung staatlich erstreckt und damit allgemein 
verbindlich.«2  

Nach derzeitigem Stand reicht die beschlossene Höhe des 
Mindestlohns gerade aus, um bei typisierender Betrach-
tung die Aufstockung des Lohns vollzeitbeschäftigter Sin-
gles durch Leistungen nach SGB II auszuschließen. Auf 
heutiger Wertebasis und bei einer durchschnittlichen tarif-
lichen Wochenarbeitszeit von zuletzt 37,7 Stunden3 resul-
tiert aus einem Mindestlohn von 8,50 Euro ein monatlicher 
Bruttolohn von 1.393 Euro. Nach Abzug von Lohnsteuer 
und Sozialabgaben verbleibt ein Nettoentgelt von 1.039 
Euro. Dieser Betrag liegt rund 43 Euro oberhalb der 
Summe aus einem Zwölftel des steuerlichen Grundfreibe-
trages (696,17 Euro) und dem nach SGB II zu gewähren-
den maximalen Erwerbstätigenfreibetrag für erwerbstätige 
Leistungsberechtigte ohne Kind (300 €). Rechnerisch be-
steht damit kein Anspruch mehr auf aufstockende SGB-II-
Leistungen. 

Mag ein Mindestlohn von 8,50 Euro für die laufende Exis-
tenzsicherung derzeit noch gerade hinreichend sein, so ist 
die auf seiner Basis erwerbbare Rentenanwartschaft bei 
unterstellter Standarderwerbsbiografie4 für die Existenzsi-
cherung im Alter auf keinen Fall mehr ausreichend.  

2. Rente und Existenzminimum 

Die gesetzliche Rentenversicherung ist als Pflichtversiche-
rung organisiert, die über einkommensproportionale Bei-
träge sowie über Steuermittel (Bundeszuschüsse) finan-
ziert wird. Die Rente selbst ist vorleistungsabhängig und 
gründet auf dem Prinzip der Teilhabeäquivalenz, also der 
Fortschreibung der durchschnittlichen relativen versicher-
ten Entgeltposition während des Erwerbslebens in die 
Nacherwerbsphase. Eine das Existenzminimum sichernde 
Grund- oder Basisrente im Sinne eines von den Einkom-
mens- und Vermögensverhältnissen unabhängigen So-
ckels, auf der das beitragsfinanzierte und äquivalenzorien-
tierte Versicherungssystem aufsetzt, kennt das deutsche 

                                            
1 Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD für die 18. Legislaturperiode vom 16.12.2013. 
2 Ebd. S. 68. 
3 Vgl. WSI-Tarifarchiv, Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik 2013, Düs-
seldorf 2013, Tabelle 3.4.  
4 Unter Standarderwerbsbiografie wird im Folgenden eine 45-jährige bei-
tragspflichtige Vollzeitbeschäftigung verstanden – vgl. auch Übersicht 1. 
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System sozialer Sicherung nicht. Wer vollzeitbeschäftigt 
und erwerbslebenslang der Rentenversicherungspflicht 
unterliegt, sollte daher auf eine (Netto-) Rente vertrauen 
können, die (deutlich) oberhalb des Existenzminimums 
angesiedelt ist. Ist dieses Ziel strukturell nicht (mehr) zu 
gewährleisten, gerät die Pflichtversicherung mehr und 
mehr in eine ernsthafte Legitimationskrise. »Warum ein 
Erwerbsleben lang nicht gerade geringe Pflichtbeiträge 
zahlen, wenn die am Ende zu erwartende (Netto-) Leis-
tung nicht (deutlich) höher ausfällt als die von Vorleistun-
gen unabhängige Bedarfsdeckung der Fürsorge?« 

Für einen systemischen Vergleich von vorleistungsabhän-
giger Versicherung und vorleistungsunabhängiger Fürsor-
ge ist es dabei unerheblich, dass Letztere bedarfsorientiert 
und bedürftigkeitsgeprüft ausgerichtet ist. Ebenso uner-
heblich ist es, dass sich das Einkommen im Alter in aller 
Regel nicht alleine auf die gesetzliche Rente beschränkt. 
Bei den folgenden Ausführungen geht es in erster Linie 
auch nicht um Armut oder Armutsvermeidung, sondern um 
die Kompatibilität des Pflichtversicherungssystems im Zu-
sammenspiel von Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik sowie 
Steuer- und Transfer-System. 

Die Höhe der Bruttorente wird maßgeblich bestimmt von  

• der Höhe des versicherten Entgelts im Verhältnis zum 
Durchschnittsentgelt aller Versicherten, also der relati-
ven Entgeltposition,  

• der Zugehörigkeitsdauer zur Rentenversicherung, ge-
messen in Beitragsjahren, sowie  

• der Höhe des aktuellen Rentenwerts (AR).  

Die Höhe der verfügbaren Rente wiederum hängt ab  

• von der Höhe der individuellen Beiträge zur KV/PV so-
wie  

• vom steuerbaren Anteil der Rente und dem darauf an-
zuwendenden Steuersatz5.  

Bei der Standarderwerbsbiografie mit 45 Beitragsjahren 
und einem Zugangsfaktor von 1 (ohne Abschläge) lässt 
sich die Bruttorente somit bei gegebenem AR unmittelbar 
aus der erwerbslebensdurchschnittlichen relativen Ent-
geltposition (Entgeltpunktedurchschnitt pro Beitragsjahr) 
ableiten:  

45 Beitragsjahre x relative Entgeltposition x aktueller 
Rentenwert = monatliche Bruttorente.  

Auf Basis der (zum Teil vorläufigen) Werte für das erste 
Halbjahr 2014 ist eine erwerbslebensdurchschnittliche 
Entgeltposition von 61,43 Prozent (= 0,6143 EP/Jahr) 
notwendig, um nach 45 Beitragsjahren eine Nettorente in 
Höhe des auf den Kalendermonat umgerechneten steuer-
freien Existenzminimums6 zu erzielen (Tabelle 1). Liegt 

                                            
5 Da bei der Bestimmung des Existenzminimums im Folgenden auf den 
steuerlichen Grundfreibetrag abgestellt wird, kann der Aspekt der Besteue-
rung im weiteren Argumentationsverlauf ausgeblendet bleiben. 
6 Maßstab für das einkommensteuerliche Existenzminimum ist der im So-
zialhilferecht anerkannte Mindestbedarf; vgl. die Existenzminimum-Berichte 

die durchschnittliche Entgeltposition unterhalb dieses 
Schwellenwertes, so kann das Existenzminimum alleine 
mit der Nettorente nicht erreicht werden.  

Nun bildet aber auch die so ermittelte Entgeltposition im 
Zeitverlauf keine konstante Größe. Sie hängt vielmehr ab 
von der Entwicklung des Existenzminimums, des aktuellen 
Rentenwerts sowie der auf die Rente fälligen Abgaben 
(individuelle KV-/PV-Beiträge). Steigt das Existenzmini-
mum bei gegebenem aktuellem Rentenwert (netto), so er-
fordert dies auch eine höhere Entgeltposition; steigt hin-
gegen der aktuelle Rentenwert (netto) bei gegebenem 
Existenzminimum, so fällt die erforderliche Entgeltposition 
niedriger aus. Nur wenn die Veränderungsraten von Exis-
tenzminimum und aktuellem Rentenwert (netto) synchron 
verlaufen, bleibt auch die notwendige Entgeltposition kon-
stant. 

Tabelle 1: Erforderliche Entgeltposition für eine N ettorente auf  
Höhe des Existenzminimums (Standarderwerbsbiografie ) 

Werte v. H. Euro 

Steuerfreies Existenzminimum/Monat (8.354 €/Jahr)  696,17 

Vorläufiges Durchschnittsentgelt/Monat (34.857 €/Jahr)  2.904,75 

Aktueller Rentenwert im 1. Halbjahr 2014  28,14 

Erforderliche Entgeltposition (v.H./Jahr bzw. €/Monat) 61,43 1.784,39 

Entgeltpunkte nach 45 Beitragsjahren (45 x 0,6143)  27,6435 

Bruttorente (EP x AR)  777,89 

./. KV-Beitrag 8,2 63,79 

./. PV-Beitrag (Kinderlose) 2,3 17,89 

Nettorente  696,21 

Wertebasis: 1. Halbjahr 2014, alte Bundesländer 
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Eine im Zeitablauf tendenziell steigende erforderliche Ent-
geltposition lässt sich zudem rückwirkend kaum noch kor-
rigieren. Selbst eine im Nachhinein bei Rentenzugang 
vorgenommene rentenrechtliche Aufwertung niedriger 
Anwartschaften – wie sie etwa in Anlehnung an die Rege-
lungen zur Rente nach Mindestentgeltpunkten vorstellbar 
wäre – bietet strukturell keine Lösung auf Dauer: Bei wei-
ter sinkendem Rentenniveau wäre das erzielbare Ergebnis 
(Existenzsicherung) immer nur von zeitlich begrenzter 
Wirksamkeit. Wichtiger noch aber ist der folgende Ein-
wand: Die nachträgliche Subventionierung nicht vorsorge-
kompatibler Lohnhöhen darf nicht zur Daueraufgabe der 
Rentenversicherung werden. Denn am Ende ist es im 
Zweifelsfall die Gemeinschaft der Beitrags- und/oder 
Steuerzahler, die diese Kosten über rentenrechtliche 
Kompensationsleistungen oder aufstockende Sozialhilfe 
zu tragen hat.  

 

                                                                       
der Bundesregierung, zuletzt vom 07.11.2012 (BTDrs 17/11425). Damit er-
folgt hier kein Rückgriff auf die aus der Prozessstatistik der Sozialhilfeträ-
ger gewonnenen Daten über die durchschnittlichen Bruttobedarfe etwa 
nach dem 4. Kapitel SGB XII. Diese Daten liegen erst mit erheblicher zeitli-
cher Verzögerung vor und spiegeln zudem auch Sonderbedarfe sowie re-
gionale Besonderheiten wider (etwa bei den Bedarfen für Unterkunft und 
Heizung). Für Zwecke der prospektiven Bestimmung sozialrechtlicher Be-
messungsgrößen erscheint der Rückgriff auf diese Daten daher ungeeig-
net. 
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Übersicht 1: Standarderwerbsbiografie 

Als Standarderwerbsbiografie wird hier eine Versichertenbiografie mit 
45 Beitragsjahren und Vollzeitbeschäftigung bezeichnet.  

Zum Hintergrund: Der sogenannte belegungsfähige Gesamtzeitraum 
umfasst nach § 72 Abs. 2 SGB VI in der Regel die Zeit vom vollende-
ten 17. Lebensjahr bis zum Kalendermonat vor Rentenbeginn. Für 
Rentenzugänge vor 2012 betrug die Regelaltersgrenze einheitlich 65 
Jahre, so dass eine Versichertenbiografie, die mit Erreichen des Re-
gelalters endet, 48 Lebens- und Erwerbsjahre umfassen konnte. Im 
Zuge der Anhebung der Regelaltersgrenze auf das vollendete 67. Le-
bensjahr verlängert sich die rechnerische Zeitspanne auf am Ende 50 
Jahre.  

Sonderregelungen wie etwa die Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte (§ 38 SGB VI) oder auch die im Koalitionsvertrag verein-
barte abschlagsfreie »Rente mit 63« stellen demgegenüber auf eine 
Wartezeit von (lediglich) 45 (Beitrags-) Jahren ab.  

Und auch das Modell der Standardrente, an der gemeinhin die Leis-
tungsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung festgemacht wird, 
unterstellt nach wie vor (nur) 45 Beitragsjahre (zu Durchschnittsver-
dienst). 
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Schaubild 1: Steuerlicher Grundfreibetrag in Prozen t  
des vorläufigen Durchschnittsentgelts 

1996 bis 2014 sowie Trendfortschreibung bis 2027 
 

          1996                   2014     2027 
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3. Mindestlohn und Rente 

Zu einem Mindestlohn von 8,50 Euro ganzjährig Vollzeit-
beschäftigte erzielen gemäß den obigen Annahmen ein 
beitragspflichtiges Jahresentgelt in Höhe von 16.720 Euro. 
Den Modellrechnungen (mittlere Variante) des letzten 
Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung zufol-
ge beträgt das Durchschnittsentgelt aller Versicherten im 
Jahr 2015 35.595 Euro.7 Ganzjährig zum Mindestlohn 
Vollzeitbeschäftigte erreichen damit im Jahr der Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohns eine relative Entgelt-
position von 46,97 Prozent – oder 0,4697 Entgeltpunkte 
für das Jahr 2015. 

Tabelle 2: Erforderliche Höhe eines allgemeinen ges etzlichen  
Mindestlohns zur Stabilisierung der relativen Entge ltposition des 
Jahres seiner Einführung (2015) 

Jahr Durch-
schnitts-
entgelt1 
pro Jahr 

Erforderli-
cher Min-
destlohn 

pro Stunde 

Bruttoentgelt 
aus Mindest-
lohn pro Jahr2 

Relative 
Entgeltposi-

tion 
[4] / [2] x 100 

Euro Prozent 

[1] [2] [3] [4] [5] 

2015 35.595 8,50 16.720 46,97 

2016 36.520 8,72 17.153 46,97 

2017 37.470 8,95 17.605 46,98 

2018 38.444 9,18 18.057 46,97 

2019 39.559 9,45 18.589 46,99 

2020 40.746 9,73 19.139 46,97 

2021 41.968 10,02 19.710 46,96 

2022 43.227 10,32 20.300 46,96 

2023 44.524 10,63 20.910 46,96 

2024 45.860 10,95 21.539 46,97 

2025 47.236 11,28 22.188 46,97 

2026 48.653 11,62 22.857 46,98 

2027 50.113 11,97 23.545 46,98 

1 Im Sinne der Anlage 1 zum SGB VI laut Rentenversicherungsbericht 2013 der 
Bundesregierung vom 20.11.2013, BTDrs 18/95, Übersicht B 15. 
2 bei einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 37,7 Stunden. 
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Alleine um diese Entgeltposition bei konstantem Arbeits-
zeitvolumen bis zum Jahr 2027 aufrechterhalten zu kön-
nen, müsste der Mindestlohn kontinuierlich angehoben 
werden – und zwar in den Jahren 2016 bis 2018 um je-
weils 2,6 Prozent, im Jahr 2019 um 2,9 Prozent und ab 
dem Jahr 2020 jährlich um drei Prozent.  

Nun sieht aber schon der Koalitionsvertrag die erste even-
tuelle Anpassung frühestens nach dreijähriger »Laufzeit« 
zum 1. Januar 2018 vor; dass es dann sogleich zu einer 
Erhöhung um 7,8 Prozent (3 x 2,6%) kommt, erscheint 
aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich – ganz abgese-
hen davon, dass die relative Entgeltposition zwischenzeit-
lich (2016 und 2017) auf 45,78 Prozent bzw. 44,62 Pro-
zent sinkt, was sich im Nachhinein per Mindestlohn nicht 
mehr korrigieren lässt. 

Für eine Netto-Rente in Höhe des Existenzminimums ist 
aber bereits auf heutiger Wertebasis ein Verdienst in Höhe 
von 61,43 Prozent des (vorläufigen) Durchschnittsentgelts 

                                            
7 Rentenversicherungsbericht 2013 der Bundesregierung vom 20.11.2013, 
BTDrs 18/95, Übersicht B 15. 

notwendig (vgl. Tabelle 1). In Zukunft dürfte dieser Anteil 
weiter steigen; der Grund liegt in einem gegenüber dem 
aktuellen Rentenwert (netto) stärkeren Anstieg des Exis-
tenzminimums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Existenzminimum, Durchschnittsentgelt 
und aktueller Rentenwert 

In den Jahren 1996 bis 2014 stieg der steuerliche Grund-
freibetrag im Trend leicht stärker als das (vorläufige) 
Durchschnittsentgelt. Im Schnitt der 19 Jahre betrug der 
Anteilswert 25 Prozent. Hierbei kommt den Kosten für Un-
terkunft und Heizung eine kontinuierlich zunehmende Be-
deutung für die Höhe des Existenzminimums Alleinste-
hender zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Analyse der bislang neun Existenzminimum-Berichte 
zeigt, dass der Anteil des Regelbedarfs am steuerlichen 
Grundfreibetrag von 61,5 Prozent im Jahr 1996 auf nur 
noch 56 Prozent 2014 gesunken ist, während der auf Un-
terkunft und Heizung entfallende Anteil im gleichen Zeit-
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Schaubild 2: Zusammensetzung des  
steuerlichen Grundfreibetrages  

Anteilswerte in Prozent 
 

           1996      1999    2001    2003    2005      2008    2010    2012    2013    2014 

Quelle: Existenzminimumberichte der Bundesregierung sowie eigene Berechnungen 
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Regelbedarf einschließlich einmaliger Leistungen 

Unterkunft und Heizung 

raum von 38,5 Prozent auf 44 Prozent stieg. Innerhalb 
dieses Postens legte der Heizkostenanteil von 15 Prozent 
auf 22 Prozent zu.8 

Tabelle 3: Vorläufiges Durchschnittsentgelt und ste uerfreies  
Existenzminimum (Singles) – 1996 bis 2014 

Jahr Vorläufiges 
Durchschnittsentgelt 

Steuerlicher 
Grundfreibetrag 

Anteil [3] an [2] 

Euro (bis 2001 DM) Prozent 

[1] [2] [3] [4] 

1996 51.108 12.095 23,67 

1997 53.806 12.095 22,48 

1998 53.745 12.365 23,01 

1999 53.082 13.067 24,62 

2000 54.513 13.499 24,76 

2001 54.684 14.039 25,67 

2002 28.518 7.235 25,37 

2003 29.230 7.235 24,75 

2004 29.428 7.664 26,04 

2005 29.569 7.664 25,92 

2006 29.304 7.664 26,15 

2007 29.488 7.664 25,99 

2008 30.084 7.664 25,48 

2009 30.879 7.834 25,37 

2010 32.003 8.004 25,01 

2011 30.268 8.004 26,441 

2012 32.446 8.004 24,67 

2013 34.071 8.130 23,86 

2014 34.857 8.354 23,97 

1 Im Jahr 2011 fiel das vorläufige Durchschnittsentgelt deutlich niedriger aus als 
2010. Dies war Folge des Fortschreibungsmodus, der auf das endgültige Durch-
schnittsentgelt des jeweils vorvergangenen Jahres (2009) zurückgreift und dieses 
um die doppelte Lohnänderungsrate des vorvergangenen Jahres (2009: - 0,78%) 
anpasst. Die Werte des Jahres 2009 aber waren von massiver Kurzarbeit geprägt. 
Hierdurch stieg der Anteilswert des – im Übrigen absolut unveränderten – Exis-
tenzminimums 2011 auf seinen bisherigen Höchstwert. 
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Wenn daher zur Veranschaulichung der Zusammenhänge 
bei der Fortschreibung des steuerlichen Grundfreibetrages 

                                            
8 Zur Bestimmung des Existenzminimums greift die Bundesregierung zum 
einen auf die Regelbedarfsstufen des Sozialhilferechts zurück; bei den 
Kosten der Unterkunft werden demgegenüber die Quadratmeterpreise der 
Wohngeldstatistik entnommen, mit den jährlichen Mietsteigerungen fortge-
schrieben und für Alleinstehende auf eine Wohnfläche von 30 qm umge-
rechnet. Die Heizkosten schließlich werden auf Basis der letzten Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe mit den zwischenzeitlichen jahresdurch-
schnittlichen Steigerungsraten fortgeschrieben. 

im Folgenden von einem konstanten Anteilswert von 25 
Prozent ausgegangen wird, so dürfte die Entwicklung da-
mit im Trend eher unterzeichnet werden. 

Andererseits hält aber auch die Entwicklung des aktuellen 
Rentenwerts – also die Wertigkeit der erworbenen Ent-
geltpunkte – nicht mehr Schritt mit der Entwicklung der 
Löhne. Grund ist die mit dem unter Rot-Grün zur Jahrhun-
dertwende durchgesetzten Paradigmenwechsel einherge-
hende weitere Senkung des Rentenniveaus.  

Wenn aber 
• das Existenzminimum im Trend (leicht) stärker steigt als 

die Löhne und zudem 
• die Renten (AR) weiter von der Lohnentwicklung abge-

koppelt werden, 
so nimmt der Druck auf die Höhe der erforderlichen Ent-
geltposition zur Erzielung einer existenzminimalen Rente 
durch beide Entwicklungen zu; im Zeitverlauf sind somit 
immer mehr Entgeltpunkte nötig, um das Ziel auch errei-
chen zu können.  

Tabelle 4 fasst die der Modellrechnung zugrunde liegen-
den Größen sowie die Ergebnisse zusammen. Im Zeit-
raum von 2015 bis 2027 steigt das Existenzminimum den 
Annahmen zufolge um 41 Prozent; der aktuelle Renten-
wert (netto) erhöhte sich demgegenüber um lediglich 30 
Prozent.9 Im Ergebnis steigt damit die erforderliche Ent-
geltposition zur Erlangung einer Nettorente in Höhe des 
Existenzminimums um acht Prozent oder fünf Prozent-
punkte. 

Mit einem Mindestlohn [A] von im Ausgangsjahr 8,50 Euro 
wird bei Vollzeitbeschäftigung eine Entgeltposition von 
46,97 Prozent erreicht. Um diese Entgeltposition über die 
Jahre halten zu können, müsste der Mindestlohn, wie das 
Durchschnittsentgelt, bis 2027 um 41 Prozent steigen 
(Tabelle 4 Spalte [6]). 

Soll der Mindestlohn [B] bei unterstellter Standarder-
werbsbiografie und Vollzeitbeschäftigung für eine Netto-
rente in Höhe des Existenzminimums reichen, so müsste 
er im Ausgangsjahr (2015) nicht nur um ein knappes Drit-
tel höher angesetzt werden als im Koalitionsvertrag vorge-
sehen – auch seine weitere Entwicklung bis zum Jahr 
2027 müsste mit einem erforderlichen Zuwachs von 52 
Prozent deutlich dynamischer verlaufen als die des 
Durchschnittsentgelts (Tabelle 4 Spalte [7]). 

Die Zeitreihe gibt allerdings nur Auskunft über die Verhält-
nisse, wie sie im und für das jeweils referenzierte Kalen-
derjahr der Erzielung des Mindestlohns gelten. Aus Sicht 
des »Zahljahres« der Rentenbeiträge wird damit zwar die 
bis dahin jeweils vollzogene Rentenniveausenkung be-
rücksichtigt – nicht hingegen eventuell noch ausstehende 

                                            
9 Die Entwicklung des AR (netto) wird hierbei noch etwas zu hoch ausge-
wiesen, da steigende KV-Beitragssätze ebenso ausgeblendet sind wie eine 
über den im Koalitionsvertrag vereinbarten Anstieg hinausgehende Erhö-
hung des PV-Beitragssatzes. 
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Kürzungen in der Zukunft. Diesen Zusammenhang soll der 
dritte Mindestlohn [C] veranschaulichen (Tabelle 4 Spalte 
[8]). Er weist aus Sicht des Jahres 2027 – mit einer dann 
erforderlichen Entgeltposition von 66,94 Prozent – rückbli-
ckend die im Jahr 2027 notwendige Höhe eines für die Al-
terssicherung existenzsichernden Mindestlohns für die je-
weiligen Vorjahre aus. Beispiel: Der im und für das Jahr 
2015 bei einer erforderlichen Entgeltposition von 61,95 
Prozent noch als hinreichend berechnete Mindestlohn [B] 
in Höhe von 11,21 Euro erweist sich aus Sicht des Jahres 
2027 mit einer dann erforderlichen Entgeltposition von be-
reits 66,94 Prozent als zu gering. Um auch noch im Jahr 
2027 mit dem Sicherungsziel in Einklang stehen zu kön-
nen, hätte der Mindestlohn 2015 12,11 Euro betragen 
müssen – 3,61 Euro oder gut zwei Fünftel mehr als im 
Koalitionsvertrag angekündigt. 

Tabelle 4: Die drei Mindestlöhne 

Jahr1 BE2 davon  
1/43 

(Exis-
tenzmi-
nimum) 

AR 
netto4 

Ent-
gelt- 

positi-
on5 

Erforderliche Höhe des 
Mindestlohns/Stunde6 

[A]7 [B] 8 [C] 9 

Euro Pro-
zent 

Euro 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

2015 35.595 8.899 26,60 61,95 8,50 11,21 12,11 

2016 36.520 9.130 27,36 61,80 8,72 11,47 12,43 

2017 37.470 9.368 27,89 62,19 8,95 11,85 12,75 

2018 38.444 9.611 28,60 62,22 9,18 12,16 13,08 

2019 39.559 9.890 29,11 62,91 9,45 12,65 13,46 

2020 40.746 10.187 29,76 63,38 9,73 13,13 13,87 

2021 41.968 10.492 30,54 63,61 10,02 13,57 14,28 

2022 43.227 10.807 31,13 64,28 10,32 14,13 14,71 

2023 44.524 11.131 31,83 64,77 10,63 14,66 15,15 

2024 45.860 11.465 32,50 65,32 10,95 15,23 15,61 

2025 47.236 11.809 33,29 65,70 11,28 15,78 16,07 

2026 48.653 12.163 34,02 66,22 11,62 16,38 16,56 

2027 50.113 12.528 34,66 66,94 11,97 17,05 17,05 

2015 
bis 

2027 
+ 41% + 30% + 8% + 41% + 52% | 

1 Die Zeitspanne 2015 bis 2027 umfasst die Jahre von der Einführung eines allge-
meinen gesetzlichen Mindestlohns bis zum Ende des Vorausberechnungszeitraums 
des Rentenversicherungsberichts (RVB) 2013.  
2 Durchschnittsentgelt (vorläufig) lt. Anlage 1 zum SGB VI nach RVB 2013. 
3 Fortschreibung des steuerlichen Grundfreibetrages (Existenzminimum) in Höhe 
von 25 Prozent des BE. 
4 Aktueller Rentenwert nach RVB 2013 gemindert um die heutigen individuellen Ab-
züge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie unter Berücksichtigung der im 
Koalitionsvertrag für 2015/2017 angekündigten Erhöhung des Beitragssatzes zur 
Pflegeversicherung um 0,3 bzw. 0,5 Prozentpunkte. 
5 Für eine Standarderwerbsbiografie im Kalenderjahr der Beitragszahlung erforderli-
che Entgeltposition (in Prozent des BE) zur Erlangung einer Netto-Rente in Höhe 
des Existenzminimums. 
6 Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 37,7 Stunden (Vollzeit). 
7 Dieser Mindestlohn [A] wäre erforderlich, um die im Jahr 2015 bei Vollzeit erreich-
bare relative Entgeltposition (46,78 Prozent) in den Folgejahren bis 2027 aufrecht-
erhalten zu können – vgl. auch Tabelle 1. 
8 Dieser Mindestlohn [B] wäre erforderlich, um nach den Werten des Kalenderjahres 
der Beitragszahlung bei Vollzeit und nach 45 Beitragsjahren (Standarderwerbsbio-
grafie) eine Netto-Rente in Höhe des jeweils aktuellen Existenzminimums zu erhal-
ten. 
9 Für die Standarderwerbsbiografie rückblickend aus Sicht des Jahres 2027 (erfor-
derliche Entgeltposition: 66,94 Prozent) notwendige Höhe des Mindestlohns zur Er-
langung einer Netto-Rente in Höhe des Existenzminimums des Jahres 2027. 

© Portal Sozialpolitik 2014 | www.portal-sozialpolitik.de 

Dieses Manko, dass nämlich – vom »Zahljahr« aus be-
trachtet – künftige Rentenniveausenkungen nicht vorweg 
über einen (prospektiv) ausreichend hohen Mindestlohn 
»einzufangen« sind, lässt sich technisch nicht beheben; 

hierzu bedarf es einer politischen Entscheidung zum 
Stopp der weiteren Niveauabsenkung der Renten. 

5. Mindestbemessungsgrundlage für  
Rentenbeiträge auf Arbeitsentgelt 

In der Debatte um einen flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn weist ein zentrales Argument zu Recht darauf 
hin, dass über aufstockende SGB-II-Leistungen staatlich 
subventioniertes Lohndumping verhindert werden muss. 
Als ein notwendiger – aber keineswegs hinreichender oder 
abschließender – Parameter für die Bestimmung einer an-
gemessenen Mindestlohnhöhe gilt dabei der normative 
Anspruch, dass in Vollzeit beschäftigte Alleinstehende auf 
Basis des Mindestlohns ein monatliches Bruttoentgelt er-
zielen können müssen, dessen (Netto-) Höhe – bei typisie-
render Betrachtung – ausreicht, um die Leistungsberechti-
gung nach SGB II auszuschließen. Auf diesem Wege soll 
Geschäftsmodellen die Grundlage entzogen werden, die 
auf nicht existenzsichernden Löhnen basieren. 

Dieser Gedanke lässt sich auf die Vorsorgepflicht im 
Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung übertragen: 
45 Beitragsjahre in Vollzeitbeschäftigung (Standarder-
werbsbiografie) müssen eine Nettorente gewährleisten, 
die mindestens auf Höhe des Existenzminimums liegt und 
die damit für Alleinstehende eine Aufstockung durch Leis-
tungen nach SGB XII im Regelfall (und unter Status-quo-
Bedingungen) ausschließt. Um dies erreichen zu können, 
muss die Bemessungsgrundlage der verpflichtend zu leis-
tenden Vorsorgebeiträge allerdings mit dem normativen 
Ziel strukturell kompatibel sein. So kann etwa eine Be-
messung der Rentenbeiträge, die auf Arbeitsstunden-
Basis rein rechnerisch über 45 Jahre in Vollzeit nicht aus-
reicht, um dem normativen Anspruch zu genügen, den 
Pflichtbeitrag kaum noch legitimieren.  

Unabhängig vom bisherigen sowie vom völlig ungewissen 
ferneren Verlauf einer Versichertenbiografie muss jede 
einzelne Arbeitsstunde für sich betrachtet einen adäqua-
ten Beitrag zur Existenzabsicherung im Alter leisten – 
adäquat bedeutet in diesem Zusammenhang konkret: 
Mindestens entsprechend dem erforderlichen Entgeltpunk-
te-Anteil einer Arbeitsstunde an der für die Existenzsiche-
rung im referenzierten Kalenderjahr notwendigen Entgelt-
punkte-Summe.10  

Kann dies nicht (mehr) gewährleistet werden, so werden 
Armutsrenten – die nicht umstandslos gleichzusetzen sind 
mit Altersarmut – zu einem systemischen Problem: Wenn 

                                            
10 Der Verweis darauf, dass kaum ein Versicherter ein Erwerbsleben lang 
zu Niedriglohn beschäftigt ist, dürfte zutreffend sein; insofern können ge-
ringe Anwartschaften aus Niedriglohnzeiten im Einzelfall rechnerisch kom-
pensiert werden durch höhere Anwartschaften in späteren (oder früheren) 
Jahren. – Die Notwendigkeit einer im Beitragsrecht zu verankernden Vor-
sorgeuntergrenze bei abhängiger Beschäftigung leitet sich jedoch nicht in 
erster Linie aus dem tatsächlichen Verlauf individueller Erwerbs- und Er-
werbseinkommensbiografien ab, sondern gründet auf dem Kompatibilitäts-
erfordernis zwischen beitragsfundierter Anwartschaft – gemessen an der 
Standarderwerbsbiografie – einerseits und mindestens existenzminimaler 
Absicherung im Rahmen eines Pflichtversicherungssystems andererseits. 
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nämlich die Vorsorgepflicht nach 45 Jahren Vollzeitbe-
schäftigung keine Nettorente mindestens in Höhe des 
Existenzminimums zu gewährleisten vermag, dann stellt 
sich zunehmend die Frage nach dem Sinn verpflichtender 
Vorsorge. Armutsrenten wären dann – nicht in jedem Ein-
zelfall, wohl aber strukturell – den Konstruktionsprinzipien 
des Rentenversicherungssystems anzulasten.11 Versuche, 
dies dauerhaft nachträglich zu kompensieren, etwa im 
Wege einer im Koalitionsvertrag ebenfalls vorgesehenen 
»solidarischen Lebensleistungsrente«, sind untauglich und 
tragen zudem am Ende ihrerseits eher zum weiteren Ak-
zeptanzverlust als zur Stärkung des Pflichtversicherungs-
systems bei. 

Herstellen lässt sich die erforderliche strukturelle Kompa-
tibilität zwischen Beitragsbemessungsgrundlage und nor-
mativer Vorgabe letztlich nur durch einen ausreichend ho-
hen und allgemein gültigen Mindestlohn oder – sofern 
dessen Höhe und/oder »allgemeine Gültigkeit« nicht hin-
reicht – ergänzend durch eine Mindestbemessungsgrund-
lage für Rentenbeiträge auf Arbeitsentgelt.  

Tabelle 5: Für eine existenzminimale Nettorente erf orderliche  
Beitragsbemessungsgrundlage pro Arbeitsstunde  

1. Notwendige Entgeltpunkte-Summe (vgl. Tabelle 1) 27,6435 

2. Arbeitszeit in Stunden (Vollzeit)  

2.1 pro Woche 37,70 

2.2 pro Monat 163,92 

2.3 pro Jahr 1.967,04 

2.4 Standarderwerbsbiografie (45 Jahre) 88.516,80 

3. Notwendige EP-Summe / Lebensarbeitszeit  [1 / 2.4] 0,000312296649 

4. Durchschnittsentgelt 2014 (vorläufig) in Euro 34.857 

5. Bemessungsgrundlage   

5.1 pro Stunde in Euro [3 x 4] 10,89 

5.2 pro Jahr in Euro [2.3 x 5.1] 21.421 

6. Entgeltposition im Jahr 2014 in v.H. [5.2 / 4 x 100] 61,45 

Wertebasis: 1. Halbjahr 2014, alte Bundesländer 
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Unter anderem um damit bei Risikoeintritt die Inanspruch-
nahme der von der Allgemeinheit finanzierten Fürsorge 
und später der Sozialhilfe einzuschränken, hat der Ge-
setzgeber seinerzeit die Vorsorge dem Grunde nach zur 
Pflicht gemacht. Bei sich extrem ausbreitender und verfes-
tigender Lohnspreizung innerhalb des Kreises der Versi-
cherten bzw. ihrer beitragspflichtigen (Stunden-) Entgelte 

                                            
11 An dieser Stelle sei auf ein Interview des scheidenden Präsidenten der 
Deutschen Rentenversicherung Bund, Herbert Rische, in der Saarbrücker 
Zeitung vom 31. Oktober 2013 verwiesen. Angesprochen auf vom Risiko 
der Altersarmut besonders bedrohte Personengruppen verwies er u.a. auf 
den Kreis der Niedriglöhner. »Bei ihnen folgt die Altersarmut der Erwerbs-
armut. Das hat aber mit der Rentenversicherung nichts zu tun. Dagegen 
könnten Mindestlöhne helfen, aber möglicherweise auch subventionierte 
Mindestbeiträge für die Rentenversicherung.« (Vgl. http://saarbruecker-
zeitung.de/aufmacher/berliner_buero/art182516,5000017) – Ohne der Ur-
sachenanalyse widersprechen zu können, bleibt angesichts der sodann 
gezogenen Schlussfolgerungen allerdings daran zu erinnern, dass das 
Fehlen von Mindestbeiträgen im System der Pflichtversicherung – von we-
nigen und hier vernachlässigbaren Ausnahmen abgesehen – durchaus mit 
dem Versicherungssystem zu tun hat; für dessen insofern unzulängliche 
Versicherungskonditionen steht allerdings der Gesetzgeber und nicht der 
Versicherungsträger in der Verantwortung. Auch wenn der Ausweg bei un-
zureichender (Mindest-) Lohnhöhe nicht gleich die subventionierte Aufsto-
ckung von Beiträgen sein kann, so weist der Gedanke doch in die auch 
hier präferierte Richtung. 

reicht die dem Grunde nach bestehende Versicherungs-
pflicht alleine aber nicht mehr aus und bedarf zwingend 
einer Ergänzung auch der Höhe nach.  

Tabelle 5 veranschaulicht einen möglichen Rechenweg 
zur Bestimmung einer Mindestbemessungsgrundlage für 
das Jahr 2014: Für eine Nettorente in Höhe des steuerli-
chen Existenzminimums sind auf aktueller Wertebasis 
27,6435 Entgeltpunkte erforderlich – oder eine Entgeltpo-
sition von 61,43 Prozent nach 45 Beitragsjahren (vgl. Ta-
belle 1). Ausgehend von einer durchschnittlichen tarifli-
chen Wochenarbeitszeit von 37,7 Stunden beträgt die Le-
bensarbeitszeit für die Standarderwerbsbiografie aktuell 
88.516,80 Stunden. Der hier auf zwölf  Nachkommastellen 
ausgewiesene Anteil einer Arbeitsstunde am Lebensar-
beitszeitvolumen beträgt damit 0,000312296649. Wird 
dieser Faktor mit dem (vorläufigen) Durchschnittsentgelt 
des Jahres 2014 multipliziert, ergibt dies eine Mindestbe-
messungsgrundlage pro Arbeitsstunde in Höhe von 10,89 
Euro. – Zur Probe: Aus der Multiplikation der Bemes-
sungsgrundlage pro Stunde (10,89 Euro) mit der Jahres-
arbeitszeit 2014 (1.967,04 Stunden) ergibt sich eine jährli-
che Bemessungsgrundlage in Höhe von 21.421 Euro – im 
Verhältnis zum Durchschnittsentgelt entspricht dies einer 
Entgeltposition von 61,45 Prozent. 

Tabelle 6: Mindestbemessungsgrundlage 1 in Abhängigkeit von 
Wochenarbeitszeit und Anzahl der Beitragsjahre in E uro/Stunde 

Beitrags-
jahre 

Wochenarbeitszeit 

37,7 39 40 41 42 

45 10,89 10,52 10,26 10,01 9,77 

46 10,65 10,29 10,04 9,79 9,56 

47 10,42 10,08 9,82 9,58 9,36 

48 10,21 9,87 9,62 9,38 9,16 

49 10,00 9,66 9,42 9,19 8,97 

50 9,80 9,47 9,23 9,01 8,79 

1 Zur Erzielung einer Nettorente in Höhe des Existenzminimums. 

Wertebasis: 1. Halbjahr 2014, alte Bundesländer 
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An dieser Stelle geht es nicht in erster Linie um die Fest-
legung der »punktgenauen« Höhe einer Mindestbemes-
sungsgrundlage; diese hängt ab von den zu treffenden 
Annahmen hinsichtlich der zugrundeliegenden Standard-
erwerbsbiografie (vgl. Tabelle 6). Hier geht es vielmehr 
darum, die Notwendigkeit der gesetzlichen Verankerung 
eines zusätzlichen Strukturprinzips für das Pflichtversiche-
rungssystem zu verdeutlichen. Die am Ende zur Konkreti-
sierung der erforderlichen Höhe heranzuziehenden Para-
meter müssen allerdings eine hinreichende Nähe zu den 
erwerbsbiografischen Optionen und Konditionen der versi-
cherungspflichtig Beschäftigten aufweisen. Bei einer für 
das Jahr 2014 angenommenen Wochenarbeitszeit von 42 
Stunden und einer Beitragsbiografie von 50 Jahren wäre 
diese hinreichende Nähe jedenfalls nicht mehr gegeben.12 

                                            
12 Eine Mindestbemessungsgrundlage wird zudem oberhalb der Niedrig-
lohnschwelle liegen müssen, die zuletzt (2011) mit 9,14 Euro (gesamtdeut-
sche Niedriglohnschwelle) bzw. 9,55 Euro (westdeutsche Niedriglohn-
schwelle) ausgewiesen wird. Vgl. im Einzelnen: Kalina, Th., Weinkopf, C.: 
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Übersicht 2: Methodische Aspekte 

1. Referenzgröße für das Existenzminimum. – Bei der Bestimmung 
des Existenzminimums wird auf ein Zwölftel des steuerlichen Grund-
freibetrages (§ 32a EStG) zurückgegriffen. Dieser steht für alle Lohn-
abrechnungszeiträume eines Kalenderjahres im Vorhinein fest. Die 
Durchschnittsbedarfe der Grundsicherung (SGB XII) liegen demge-
genüber erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung vor, beinhalten 
auch Sonderbedarfe und spiegeln regionale Besonderheiten sowie 
Veränderungen der Empfängerstruktur wider. In öffentlichen Debatten 
häufig bemühte Armutsrisikogrenzen schließlich eignen sich grund-
sätzlich nicht zur Operationalisierung der erforderlichen Höhe einzel-
ner sozialstaatlicher Leistungen. 

2. Durchschnittliche Wochenarbeitszeit Vollzeitbeschäftigter. – Die ta-
rifliche oder durchschnittlich geleistete Wochenarbeitszeit Vollzeitbe-
schäftigter liegt für den Lohabrechnungszeitraum nicht vor. Hier muss 
ein Verfahrensmodus gefunden werden, der bspw. auf (gleitende) 
Durchschnittswerte der Vergangenheit Bezug nimmt oder eine  feste 
Wochen-, Monats- bzw. Jahresarbeitszeit vorgibt, die in regelmäßigen 
Zeitabständen jeweils ad hoc an die tatsächliche Entwicklung anzu-
passen wäre. 

3. Durchschnittsentgelt. – Das Durchschnittsentgelt lt. Anlage 1 zum 
SGB VI ist im Abrechnungszeitraum stets vorläufig und ändert sich im 
Nachhinein in aller Regel (endgültiges Durchschnittsentgelt). Zur Be-
stimmung der erforderlichen Entgeltposition für das Kalenderjahr der 
Mindestbeitragsbemessung gibt es allerdings keinen geeigneteren Re-
ferenzwert. 

4. Wertigkeit der Entgeltposition. – Die Wertigkeit der Entgeltpunkte 
(netto) hängt ab von der Höhe des aktuellen Rentenwerts (AR). Der 
AR liegt mit Beginn des Abrechnungsjahres lediglich für die erste Jah-
reshälfte vor (AR des Vorjahres); um eine unterjährige Neubestim-
mung der Entgeltposition und damit auch der Mindestbemessungs-
grundlage zu vermeiden, wäre der aktuelle Rentenwert des jeweiligen 
Vorjahres für das Abrechnungsjahr heranzuziehen. – Die Beitragssät-
ze zur Sozialversicherung (Rentner-Anteil zur Bestimmung des Netto-
rentenanspruchs) können sich im Jahresverlauf ebenfalls ändern; zu-
dem steht der durchschnittliche KV-Satz aufgrund der im Koalitions-
vertrag angekündigten Beitragssatzautonomie der Kassen zu Beginn 
des Abrechnungsjahres künftig nicht mehr eindeutig fest. Hier könnte 
auf die Werte zurückgegriffen werden, die in den Gesamtsozialversi-
cherungsbeitrag gem. § 163 Abs. 10 SGB VI zur Bestimmung des 
Faktors F (Gleitzonen-Beschäftigung) einfließen und die zum Ende 
des jeweiligen Vorjahres bekanntgegeben werden. 
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6. Verteilung der Beitragslast 

Der von der Koalition ab dem Jahr 2015 bzw. 2017 ge-
plante gesetzliche Mindestlohn wird der Höhe nach ab-
sehbar nicht ausreichen, um dem hier formulierten norma-
tiven Anspruch zu genügen. Bereits im vorgesehenen Ein-
führungsjahr liegt er um 2,71 Euro unterhalb der für erfor-
derlich erachteten Mindestbemessungsgrundlage; der ab-
solute Abstand wird in den Folgejahren selbst dann weiter 
steigen, wenn die Entwicklung des Mindestlohns Schritt 
halten sollte mit der Entwicklung des Durchschnittsent-
gelts (vgl. Tabelle 4, Spalten [6] und [7]). Eine Mindestbe-
messungsgrundlage ist daher in Ergänzung des gesetzli-
chen Mindestlohns mit Blick auf die Altersvorsorge sowie 
für die Stärkung der Akzeptanz des Pflichtversicherungs-
systems unabdingbar. 

Hinsichtlich der Verteilung der Beitragslast wäre der auf 
den gezahlten Stundenlohn fällige Beitrag wie bisher pari-
tätisch von den Versicherten und ihrem Arbeitgeber zu 
tragen. Der auf den Differenzbetrag zwischen Stunden-
lohn und Mindestbemessungsgrundlage fällige Beitrag wä-
re demgegenüber alleine vom Arbeitgeber zu entrichten 
(Aufstockungsbetrag). Vorsorgedumping ist nicht in dem 
gleichen Maße unmittelbar erfahrbar und fassbar wie 
Lohndumping. Die negativen Folgen in Form struktureller 
Armutsrenten stehen denen des Lohndumpings aber in 
nichts nach – und sind (sozial-) politisch eben so wenig to-
lerierbar.  

Tabelle 7: Mindestbemessungsgrundlage für Rentenbei träge –  
Verteilung der Beitragslast 2014 

    

1. Stundenlohn 8,50 9,50 10,50 

2. Mindestbemessungsgrundlage pro Stunde 10,89 10,89 10,89 

3. RV-Beitrag auf Mindestbemessungsgrundlage 2,06 2,06 2,06 

3.1 Paritätischer RV-Beitrag ArbN auf 1 0,80 0,90 0,99 

3.2 Paritätischer RV-Beitrag ArbG auf 1 0,80 0,90 0,99 

3.3 Aufstockung RV-Beitrag ArbG (3 - 3.1 - 3.2) 0,46 0,26 0,08 

4. Arbeitgeber-Brutto1    

4.1 bezogen auf Stundenlohn (geltendes Recht) 10,14 11,33 12,53 

4.2 bezogen auf Mindestbemessungsgrundlage 10,60 11,59 12,61 

5. Anstieg ArbG-Brutto in v.H. (4.2 / 4.1 x 100) 4,52 2,28 0,62 

1 Arbeitgeber-Anteil RV 9,45%, BA 1,5%, KV 7,3%, PV 1,025% 
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Was eine Mindestbemessungsgrundlage für Rentenbei-
träge auf Arbeitsentgelt im Einzelnen bei unterschiedli-
chen Lohnhöhen bedeutet, kann Tabelle 7 entnommen 
werden. Bei einem gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Eu-
ro und einer Mindestbemessungsgrundlage von 10,89 Eu-
ro hätte der Arbeitgeber den auf den Differenzbetrag (2,39 
Euro) entfallenden Beitrag zur Rentenversicherung in Hö-
he von 46 Eurocent pro Stunde aufzustocken. Verglichen 
mit einem Stundenlohn in Höhe von 8,50 Euro stiege das 
Arbeitgeber-Brutto um 4,52 Prozent von 10,14 Euro auf 
10,60 Euro. 

                                                                       
Niedriglohnbeschäftigung 2011, in: IAQ-Report 1/2013, Institut für Arbeit 
und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen. 

7. Schlussbemerkung 

Der Zugang zum und die Verweildauer im Beschäfti-
gungssystem sowie die dort erzielbare Einkommenspositi-
on sind die zentralen Determinanten für die spätere Absi-
cherung im Alter. Die Höhe der Renten ist am Ende ein 
Spiegelbild der Primärverteilung – mit dieser steht und fällt 
auch die soziale Absicherung über das System der ge-
setzlichen Pflichtversicherung. Deren Konstruktion wiede-
rum basiert (bisher) auf dem Vertrauen darauf, dass sich 
die Disparitäten am Arbeitsmarkt – hier bezogen auf die 
Stundenentgelte – in einem überschaubaren Korridor be-
wegen und darauf, dass sich Lohndumping sektoral, regi-
onal und/oder branchenstrukturell nicht dauerhaft als prä-
gendes Merkmal etabliert. Niedriglöhne sind keine neue 
Erscheinung der letzten beiden Jahrzehnte; sie waren 
stets Bestandteil des Arbeits-»Marktes« – vor allem seines 
weiblichen Teils und hier lange Zeit sogar in kollektivver-
traglich institutionalisierter Form (»Leichtlohngruppen«).  
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Dennoch konnte die Rentenversicherung spätestens seit 
der Rentenreform des Jahres 1957 auf einen – aus heuti-
ger Sicht – zunehmend regulierten Arbeitsmarkt sowie auf 
einen von den Tarifparteien ausgehandelten Lohnfin-
dungsprozess setzen, der ein dauerhaftes Abdriften der 
Löhne für große Teile des Arbeitsmarktes nach unten ver-
hinderte – und zwar weit über den Kern nicht nur der In-
dustriearbeiterschaft, sondern auch über den Kreis der der 
Tarifbindung unterliegenden Branchen und Betriebe hin-
aus.  

Die Bedingungen, wie sie noch für die alte Bundesrepublik 
prägend waren, haben sich mittlerweile grundlegend ge-
ändert. Etwa ein Viertel der Beschäftigten – und davon 
wiederum mehrheitlich Frauen – arbeitet derzeit zu Nied-
riglöhnen.13 Die Forderung nach einem allgemeinen ge-
setzlichen Mindestlohn erklärt sich auch vor diesem Hin-
tergrund. Die aktuell geführten Debatten um dessen Höhe 
verdeutlichen aber auch, dass der Vorsorgecharakter des 
Lohns, der ihm in einem einkommensproportionalen, äqui-
valenzbasierten Pflichtversicherungssystems zukommt, 
noch kaum Eingang in die Diskussion gefunden hat.14 Da-
bei sollte es zu den systemischen Selbstverständlichkeiten 
gehören, dass der (Stunden-) Lohn als Bemessungs-
grundlage der Rentenbeiträge und damit auch der Ren-
tenanwartschaften bei unterstellter Standarderwerbsbio-
grafie für ein von Fürsorgeleistungen unabhängiges Leben 
im Alter reichen muss. Immer dann und solange der Lohn 
keine in diesem Sinne vorsorgekompatible Höhe erreicht, 
bedarf es ergänzend einer Mindestbemessungsgrundlage. 

Ein vorsorgekompatibler Mindestlohn wie auch eine Min-
destbemessungsgrundlage für Rentenbeiträge können ih-
re Wirkung auf die Rentenanwartschaft der davon erfass-
ten Versicherten stets nur für die Zukunft entfalten;15 Nied-
riglöhne der Vergangenheit sind damit nicht mehr korri-
gierbar. Daher bleibt es trotz des oben zitierten Einwandes 
notwendig, zurückliegende Zeiten mit niedrigem Entgelt im 
Nachhinein für die Rente aufzuwerten; eine Verlängerung 
der gegenwärtig auf Zeiten vor 1992 begrenzten Regelun-
gen zur sogenannten Rente nach Mindestentgeltpunkten 
bis zum Zeitpunkt der Einführung einer Vorsorgeunter-
grenze bildet insofern die leistungsrechtliche Kehrseite der 
beiden Medaillen Mindestlohn und Mindestbemessungs-
grundlage.  

                                            
13 Vgl. Kalina, Th., Weinkopf, C., a.a.O. 

14 Eine der wenigen Ausnahmen bilden insofern die Äußerungen des 
Fraktions-Vize der LINKEN, Klaus Ernst, der Handelsblatt-online vom 
29.12.2013 zufolge zwei Regeln forderte: Erstens müsse der Mindestlohn 
einmal im Jahr prozentual mindestens so stark erhöht werden wie die 
Grundsicherung. »Darunter darf die Kommission der Sozialpartner nicht 
gehen«, sagte der Linke-Politiker. Zweitens müsse der Mindestlohn so 
hoch sein, dass die Rentenbeiträge aus einem Vollzeitjob für eine Rente 
über Hartz-IV-Niveau ausreichen. »Diese Armutsbremse müssen wir in den 
Mindestlohn einbauen.« – http://handelsblatt.com/politik/deutschland/ 
grosse-koalition-linke-fordert-dynamischen-mindestlohn-/9269700.html 
15 Vgl. Steffen, J.: Reformvorschläge für die Rente. Die Wirkung ausge-
wählter Instrumente und Maßnahmen auf die Höhe der Renten im Renten-
bestand, beim Rentenzugang und für Rentenanwartschaften, Berlin, 2013 
– http://portal-sozialpolitik.de/rente/Reformvorschlaege-fuer-die-Rente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


